
Stadt Geilenkirchen 
 

11.10.2023 

 

 

Einladung 
 

zur 12. Sitzung des Jugendhilfeausschusses der Stadt Geilenkirchen am 
 

Donnerstag, dem 19.10.2023, 18:00 Uhr 
 

im Großen Sitzungssaal, Markt 9, 52511 Geilenkirchen 
 
Vorab besteht die Möglichkeit, ab 17:00 Uhr die Container-Anlage in der Jahnstraße 30, 52511 

Geilenkirchen zu besichtigen 
 
Tagesordnung 
 

I. Öffentlicher Teil 

 
 1.   Präsentation der Arbeit der Kindertagespflege in Geilenkirchen 

Vorlage: 2895/2023 
  
 2.   Bericht über die Entwicklung in der stationären Jugendhilfe 

Vorlage: 2896/2023 
  
 3.   Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 für das Jugendamt 

Vorlage: 2897/2023 
  
 4.   Ausweitung der Kindertagesbetreuung in Geilenkirchen 

Vorlage: 2902/2023 
  
 5.   Mitteilungen der Verwaltung 

Vorlage: 2899/2023 
  
 6.   Anfragen 
  

 

II. Nichtöffentlicher Teil 

 
 7.   Anfragen 
  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Jugend- und Sozialamt 
10.10.2023 
2895/2023 

Vorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Jugendhilfeausschuss Kenntnisnahme 19.10.2023 
 
 
Präsentation der Arbeit der Kindertagespflege in Geilenkirchen 
 
Sachverhalt: 
 
Vertreterinnen der in Geilenkirchen tätigen Kindertagespflegepersonen werden über ihre 
pädagogische Arbeit in der Betreuung von Kindern berichten. 
 
 
  
 

(Jugend- und Sozialamt, Herr Lehnen, 02451 - 629 322) 
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Jugend- und Sozialamt 
10.10.2023 
2896/2023 

Vorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Jugendhilfeausschuss Kenntnisnahme 19.10.2023 
 
 
Bericht über die Entwicklung in der stationären Jugendhilfe 
 
Sachverhalt: 
  
Die Verwaltung des Jugendamtes wird dem Ausschuss über die aktuellen und dynamischen 
Entwicklungen in der stationären Jugendhilfe und die hieraus resultierenden Folgen für die 
betroffenen Kinder und Jugendlichen sowie für das Jugendamt berichten. 
 
 
  
 

(Jugend- und Sozialamt, Herr Lehnen, 02451 - 629 322) 
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Jugend- und Sozialamt 
10.10.2023 
2897/2023 

Vorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Jugendhilfeausschuss Vorberatung 19.10.2023 
Rat der Stadt Geilenkirchen Entscheidung 08.11.2023 

 
 
Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 für das Jugendamt 
 
Sachverhalt: 
  
Gemäß § 7 Abs. 5 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Geilenkirchen spricht der Jugend-
hilfeausschuss eine Beschlussempfehlung an den Rat zur Aufstellung des Haushaltsplanes aus. 
 
Die anliegende Aufstellung zeigt die von der Verwaltung vorgeschlagenen Haushaltsansätze in 
den vom Jugendamt bewirtschafteten Untersachkonten und die mehrjährige finanzielle Ent-
wicklung in den Aufgabenbereichen des Jugendamtes. 
 
Im Folgenden werden die Planungen zu sich stark verändernden Haushaltsansätzen erläutert. 
Unter anderem werden hier die Kostensteigerungen im Bereich der Heimerziehung sichtbar, 
die Folge der unter Top 3 geschilderten Entwicklungen sind. 
 
 

1. Sachkonto 45600.76020 Kosten der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minder-
jährige außerhalb von Einrichtungen 
Ansatz 2023: 850.000€ Planung 2024: 1.300.000 € 
 
Die Erhöhung des Haushaltsansatzes im vorliegenden Sachkonto ist vor allem auf die 
massiv angestiegene Fallzahl von bewilligten Integrationshilfen zurückzuführen. Lag 
die durchschnittliche Fallzahl von bewilligten Integrationshilfen im Jahr 2022 bei 
durchschnittlich 25 Fällen, ist die Zahl im Jahr 2023 auf durchschnittlich 40 angestie-
gen. Die weiteren Ausgestaltungsformen der Eingliederungshilfen wie die Autismus-
therapie, die LRS- und Dyskalkulieförderung sowie das therapeutische Reiten sind 
stabil geblieben. Nach einer Veröffentlichung von statistischen Daten durch das Land 
haben sich in Nordrhein-Westfalen die Fallzahlen im Bereich der Eingliederungshilfe 
von 2010 bis 2022 verdreifacht. Diese Entwicklung ist auch in Geilenkirchen zu be-
obachten. Lag die durchschnittliche Fallzahl im Jahr 2010 bei 24 Fällen, so werden im 
Jahr 2023 durchschnittlich 73 Fälle bewilligt.  
 
Im ersten und zweiten Pandemiejahr wurden aufgrund der Schulschließungen die In-
tegrationshilfen nicht durchgeführt und demzufolge auch nicht abgerechnet. Die Folge 
war, dass viele Integrationshilfen, die beim Träger im Rahmen einer Honorartätigkeit 
beschäftigt waren, sich ein anderes Arbeitsfeld gesucht haben. Nachdem im Jahr 2022 
der reguläre Schulbetrieb wiederaufgenommen wurde, konnten zunächst aufgrund 
fehlender Integrationshelfer die Hilfen nicht im vorherigen Umfang durchgeführt wer-
den, weshalb geringere Kosten entstanden. Mittlerweile konnten wieder mehr Integ-
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rationshelfer bei den Trägern angestellt und somit auch mehr Hilfefälle durchgeführt 
werden. 
 
Hinzu kommt, dass durch die Pandemie ein Anstieg der seelischen Belastungen bei 
jungen Menschen zugenommen hat und daraus ein größerer Hilfebedarf resultiert. 
Mittelfristiges Ziel ist es, sogenannte Poollösungen an Schulen zu schaffen. Dies be-
deutet, dass an Schulen ein fester Stamm an Integrationshelfern tätig ist, die je nach 
Bedarf in den einzelnen Klassen eingesetzt werden können. Hierdurch würden deutli-
che Synergieeffekte entstehen und eine Reduzierung der Kosten mit einhergehender 
Inklusion der Schüler mit einer seelischen Behinderung erfolgen. Erste Gespräche 
hierzu wurden bereits durch das Fachamt geführt.  
 

2. Sachkonto 45600.77010 Kosten für Inobhutnahmen und Herausnahmen 
Ansatz 2023: 150.000 € Planung 2024 170.000€ 
 
Die Fallzahlentwicklung im Rahmen der Inobhutnahmen ist in den Jahren 2022 und 
2023 weitestgehend stabil und bewegt sich auf dem gleichen Niveau. Eine Erhöhung 
des Sachkontos ist dennoch erforderlich, da Kinder und Jugendliche längere Zeit in der 
Inobhutnahmestelle verweilen und hierdurch mehr Kosten entstehen. Begründet ist 
dies mit der aufwendigeren Suche nach geeigneten stationären Anschlussmaßnahmen 
in Einrichtungen der Heimerziehung. Hierzu wird die Verwaltung nochmals explizit in 
der Sitzung in einem gesonderten Tagesordnungspunkt berichten. 
 
Ein weiterer Faktor für die Kostensteigerung bei den Inobhutnahmen ist die steigende 
Anzahl an unbegleiteten minderjährigen Ausländern, die in der Regel bis zur weiteren 
familiengerichtlichen Klärung vorläufig in Obhut genommen werden müssen. 
  

3. Sachkonto 45500.77000 Kosten der Unterbringung in Heimerziehung 
Ansatz 2023: 3.500.000€ Planung 2024: 3.400.000€  
 
Insgesamt 7 Jugendliche, deren Fall derzeit noch unter diesem Sachkonto geführt 
wird, werden im Laufe des nächsten Jahres volljährig. Im Rahmen der Volljährigkeit fal-
len die Kosten damit zukünftig unter die Hilfeart „Hilfe für junge Volljährige in statio-
nären Einrichtungen“. Eine Reduzierung des Planungsansatzes im vorliegenden Sach-
konto kann nur begrenzt erfolgen, da die Tagessätze im stationären Bereich absehbar 
im Laufe des nächsten Jahres erheblich steigen werden. Ebenso wird die Zahl der un-
begleiteten minderjährigen Ausländer vermutlich im nächsten Jahr steigen. Die Kosten 
in diesen Fällen werden ebenfalls aufgrund der Unterbringung der Jugendlichen aus 
diesem Sachkonto bestritten. 
 

4. Sachkonto 45600.77000 Hilfe für junge Volljährige in stationären Einrichtungen 
Ansatz 2023: 650.000€ Planung 2024: 1.300.000€ 
 
Wie unter dem Punkt 3. angeführt, werden im nächsten Jahr insgesamt 7 Jugendliche 
volljährig. Eine Beendigung der Maßnahme mit einhergehender Verselbstständigung 
in eine eigene Wohnung mit Beginn der Volljährigkeit ist in den meisten Fällen nicht 
geboten und würde einen entscheidenden negativen Einschnitt für die Jugendlichen in 
einer wichtigen Phase der Entwicklung darstellen. Auch entspräche ein entsprechen-
des Vorgehen nicht der Lebensrealität von Jugendlichen, die in ihrer Herkunftsfamilie 
aufwachsen. Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber mit dem Kinder- und Jugendstär-
kungsgesetz, welches seit Juni 2021 in Kraft getreten ist, die Anspruchsgrundlage zur 
Hilfegewährung bei Volljährigen gestärkt hat. Neben der Fallzahl erhöhen sich die Kos-
ten der Hilfeart auch hier durch zu erwartende starke inflationär bedingte Kostenstei-
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gerungen der Leistungserbringer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

5. Sachkonto 45500.16210 Erstattung von Kosten durch andere Sozialleistungsträger 
Ansatz 2023: 1.500.000€ Planung 2024: 1.500.000€ 
 
Dieses Sachkonto ist ein Einnahmekonto, in dem sämtliche Kostenerstattungen von 
anderen Kostenträgern an die Stadt Geilenkirchen geführt werden. U.a. werden die 
Kostenerstattungen des Landes für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer ge-
bucht. Da auch im nächsten Jahr mit dem Zuzug entsprechender Personen zu rechnen 
ist, kann der Ansatz aus 2023 auch für das Haushaltsjahr 2024 übernommen werden.  
 

6. Sachkonto 45300.77000 Kosten der gemeinsamen Unterbringung von Müttern/Vätern 
mit ihren Kindern 
Ansatz 2023: 280.000 € Planung 2024: 150.000€ 
 
Die Hilfe nach § 19 SGB VIII ist eine sehr kostenintensive Hilfe, da neben den Unter-
bringungskosten des Kindes auch die Unterbringungskosten des jeweiligen Elternteils 
finanziert werden. Demnach wirken sich bereits wenige Fälle stark auf den Haushalts-
ansatz aus. Die für das Jahr 2023 ursprünglich erwarteten zwei Fälle mussten nicht fi-
nanziert werden. Für das Jahr 2024 wird voraussichtlich ein Fall finanziert werden 
müssen, so dass der Ansatz aus jetziger Sicht entsprechend zu senken ist.   
 

7. Sachkonto 45500.76000 Kosten der Unterbringung in Vollzeitpflege 
Ansatz 2023: 850.000 € Planung: 2024 950.000 €  
 
Eine Unterbringung in einer Pflegefamilie ist, gerade bei jungen Kindern, häufig päda-
gogisch sinnvoller und auch aus finanzieller Hinsicht als kostengünstigere Alternative 
zur Heimunterbringung zu bevorzugen. Für das Jahr 2024 wird von 50 Fällen ausge-
gangen. Dies wäre ein Zuwachs von 5 Fällen bezogen auf das Jahr 2022. Hinzu kommt 
die jährliche Steigerung der vom Landschaftsverband Rheinland vorgegeben Lebens-
haltungskosten und Erziehungssätze, die die Steigerung der Planungsansätze für das 
Jahr 2024 begründen.  
 

8. Sachkonto 45500.76010 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 
Ansatz 2023: 250.000 € Planung für 2024: 250.000 € 
 
Für das Haushaltsjahr 2023 wurden Kosten für zwei Fälle eingeplant, von denen je-
doch nur einer finanziert werden musste. Da zwischenzeitlich jedoch eine weitere Ju-
gendliche in einer Auslandsmaßnahme untergebracht wurde, welche nach § 35 SGB 
VIII erbracht wird, musste der Ansatz aus dem Jahr 2023 übernommen werden. Der 
hohe erzieherische Bedarf der Jugendlichen konnte nicht über eine Unterbringung in 
einer deutschen Jugendhilfeeinrichtung abgedeckt werden. Die Zuständigkeit des hie-
sigen Jugendamtes ergab sich lediglich aus dem Umzug der Elternteile, so dass eine 
frühzeitige und präventive Fallbearbeitung des Geilenkirchener Jugendamtes nicht 
möglich war.  
 

9. Sachkonto 45600.77020 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 
Ansatz 2023: 3.000 € Planung für 2024: 60.000€ 
 
Unter diesem Sachkonto werden die Hilfen im Rahmen der sozialpädagogischen Ein-
zelbetreuung für Volljährige gelistet. Derzeit werden 3 unbegleitete minderjährige 
Ausländer pädagogisch ambulant in einer eigenen Wohnung betreut. Sowohl die Kos-
ten für die eigene Wohnung, als auch die Kosten für die pädagogischen Fachleistungs-
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stunden werden über dieses Sachkonto gedeckt.  
 

10. Sachkonto 45500.76060 Kosten für Sozialpädagogische Familienhilfe 
Ansatz 2023: 360.000€ Planung für 2024: 400.000 € 
 
Die Fallzahl in den vergangenen Jahren in dieser Hilfeart ist weitestgehend stabil. Die 
Erhöhung des Planungsansatzes ist auf die Erhöhung der Entgelte pro Fachleistungs-
stunde auf Seiten der Träger begründet. 
 

11. Sachkonto 45300.76020 Kosten für begleitete Umgangskontakte 
Ansatz 2023: 20.000 € Planung für 2024: 4000€ 
 
Im letzten Jahr wurde die Kosten für die Durchführung von begleiteten Umgangskon-
takten im Kontext einer Hilfe zur Erziehung zentral über dieses Sachkonto gedeckt. Um 
die Erbringung dieser Leistung jedoch besser den Fällen zuordnen zu können, werden 
die Kosten für begleitete Umgangskontakte wieder den jeweiligen Sachkonten der 
einzelnen Hilfearten zugeordnet, so dass sich der Planungsansatz nur auf Fälle bezieht, 
bei denen durch das Familiengericht ein begleiteter Umgangskontakt angeordnet 
wurde und keine weitere finanziellen Hilfeleistungen erfolgen. 
 

12. Sachkonto 41410.00036 Landesmittel für die Übernahme von Aufgaben nach dem Lan-
deskinderschutzgesetz 
Ansatz 2023: 0 € Planung für 2024: 146.000 € 
 
Die Stadt Geilenkirchen erhält im Rahmen der Regelungen des Landeskinderschutzge-
setzes vom Land jährlich einen finanziellen Zuschuss zur Umsetzung der erforderlichen 
personellen Maßnahmen. Durch den Landeszuschuss kann die halbe Stelle einer/s 
Netzwerkkoordinators/in sowie die Stelle einer/s VerfahrenslotsIn refinanziert wer-
den. Die Stelle der NetzwerkkoordinatorIn wurde zwischenzeitlich durch eine Umset-
zung eigenen Personals besetzt. Die Stelle der/des VerfahrenslotsIn wird zum 
01.12.2023 besetzt werden.  
 

13. Finanzierung der Kindertagesbetreuung 
 
Im Bereich der Kindertageseinrichtungen sind die finanziellen Planungen weitestge-
hend durch das Finanzierungssystem nach dem Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) vor-
gegeben. Die Erhöhung der Ansätze basiert sowohl auf der Einnahme- als auch auf der 
Ausgabeseite zum einen durch die allgemeine Teuerungsrate im Rahmen der stark ge-
stiegenen Inflation und der hierzu erwarteten Fortschreibungsrate des Landes für die 
Finanzierung der Betriebskosten der Einrichtungen als auch auf der Ausweitung des 
Betreuungsangebotes durch die Schaffung neuer Kita-Plätze. 

 
 
Beschlussvorschlag: 
  
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, die in der Anlage aufgeführten Haus-
haltsansätze in den Gesamthaushalt der Stadt Geilenkirchen für das Jahr 2022 einzustellen 
und zu verabschieden. 
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Anlage:  
 
Vorlage JHA Haushaltsplanung Jugendamt 2024 
 

(Jugend- und Sozialamt, Herr Lehnen, 02451 - 629 322) 



Bezeichnung
Ergebnis 

2018

Ergebnis 

2019

Ergebnis    

2020
Ergebnis 2021 Ergebnis  2022 Ansatz   2023 Ansatz   2024

41400.00000 Landeszuweisung plusKITA 50.000,00 50.000,00 54.000,00 60.207,50 60.750,50 62.000,00 65.000,00

46400.17100 Landeszuschuss zu den Kosten der Familienzentren in 

eigener Trägerschaft* 13.000,00 13.000,00 16.500,00 20.083,00 20.268,00 22.000,00 22.000,00

41410.00006 Landeszuschuss zu den Kosten der Familienzentren in freier 

Trägerschaft 26.000,00 26.000,00 33.000,00 60.249,00 60.806,00 66.000,00 66.000,00

46490.17100 Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten der 

Tageseinrichtungen für Kinder in eig. Trägerschaft * 838.077,00 1.107.647,50 1.500.000,00 1.850.844,06 1.995.121,51 2.055.000,00 2.000.000,00

41410.00007 Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten der 

Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft 2.163.573,00 2.439.329,58 2.700.000,00 3.399.560,85 3.596.307,68 3.900.000,00 4.500.000,00

46490.17140 Landeszuschuss zum Ausgleich durch 

Elternbeitragsbefreiung für Kindertagesstätten in eigener 

Trägerschaft* 85.070,00 100.371,26 165.000,00 271.496,04 272.457,56 275.000,00 300.000,00

41410.00008 Landeszuschuss zum Ausgleich durch 

Elternbeitragsbefreiung für Kindertagesstätten in freier 

Trägerschaft 192.037,00 208.008,64 290.000,00 431.232,02 447.633,75 460.000,00 540.000,00

43210.00000 Elternbeiträge zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen 

für Kinder in eig. Trägerschaft 279.590,00 239.154,91 215.000,00 198.610,47 344.776,09 270.000,00 360.000,00

46490.11000 Elternbeiträge zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen 

für Kinder in freier Trägerschaft* 689.460,00 679.502,92 500.000,00 384.946,87 559.250,02 490.000,00 600.000,00

46490.17180 Landeszuweisungen zur Sprachförderung für 

Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft 27.796,25 51.676,58 30.000,00 30.000,00

414100.00010 Landeszuweisungen zur Sprachförderung für 

Kindertagesstätten in freier Trägerschaft 39.722,50 21.280,00 31.499,23 85.000,00

46490.17110 Landeszuweisung für den Ausbau U3-Betreuung 0,00 0,00 0,00 0,00 859.950,00 1.544.400,00 0,00

45400.16100 Landeszuschuss Tagespflege 81.563,00 84.605,71 90.000,00 120.454,77 118.947,00 115.000,00 120.000,00

45400.16110 Landeszuschuss U-3-Ausbau in der Tagespflege 7.500,00 9.000,00 5.000,00 3.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

44820.00002 Erstattung von Gemeinden/GV für Fremdbelegungen in der 

Tagespflege 4.119,00 13.136,24 1.000,00 17.396,36 21.062,16 5.000,00 5.000,00

45400.24300 Elternbeitrag zu den Kosten der Tagespflege 119.101,00 139.546,40 75.000,00 92.329,51 160.255,25 100.000,00 120.000,00

41420.00000 Erstattung von Gemeinden - Rucksack-Kita 4.600,00 6.200,00 2.640,00 6.600,00

43210.00003
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 

Mittagsverpflegung 87.777,96 106.986,47 85.000,00 120.000,00

41410.00022
Landeszuschüsse für Kinder mit Förderbedarf in städtischen 

Kitas 116.030,80 72.000,00 75.000,00

Stadt Geilenkirchen, Haushalt Jugendamt  2024

Einnahmen
Unter-

sachkonto
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Bezeichnung
Ergebnis 

2018

Ergebnis 

2019

Ergebnis    

2020
Ergebnis 2021 Ergebnis  2022 Ansatz   2023 Ansatz   2024

Stadt Geilenkirchen, Haushalt Jugendamt  2024

Einnahmen
Unter-

sachkonto

41410.00004 Leistungen nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler 

Aufwendungen für die schulische Inklusion - Anteil 

Jugendhilfeträger 32.559,00 46.631,62 32.771,67 36.114,47 23.710,15 33.000,00 33.000,00

41410.00036 Landesmittel für die Übernahme von Aufgaben nach dem 

Landeskinderschutzgesetz 146.000,00

44810.00000 Erstattungen vom Land für die Betreuung unbegleiteter 

minderjähriger Flüchtlinge 66.861,00 31.464,00 25.392,00 25.392,00 14.731,50 25.000,00 25.000,00

45200.17200 Bundeszuschuss für den Ausbau früher Hilfen nach dem 

Kinderschutzgesetz 12.500,00 0,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 13.000,00

45300.24100 Kostenbeiträge und -ersätze für Hilfe außerhalb von 

Einrichtungen 6.514,00 204,00 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

45300.25100 Kostenbeiträge und -ersätze für Hilfe innerhalb von 

Einrichtungen 4.048,00 2.415,20 2.788,00 3.440,07 2.628,00 5.000,00 5.000,00

45500.16210 Erstattung von Kosten durch andere Sozialleistungsträger
1.771.853,00 1.607.982,14 672.765,02 1.139.701,68 1.480.593,51 1.500.000,00 1.500.000,00

45500.24100 Ersätze und Kostenbeiträge für Hilfen außerhalb von 

Einrichtungen 36.075,00 34.487,43 33.173,85 45.344,49 23.657,25 35.000,00 20.000,00

45500.25100 Ersätze und Kostenbeiträge für Hilfen in Einrichtungen 132.148,00 147.906,65 143.766,97 131.800,72 133.124,52 150.000,00 130.000,00

45600.24100 Ersätze und Kostenbeiträge für junge Volljährige außerhalb 

von Einrichtungen 12.722,00 7.809,67 18.709,80 4.920,86 0,00 7.000,00 5.000,00

45600.24700 Ersatze und Kostenbeiträge für Hilfe bei Inobhutnahmen, 

Herausnahmen 3.445,00 11.512,84 12.600,23 27.553,86 1.340,65 30.000,00 30.000,00

45600.24710 Ersätze und Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe bei 

seelisch Behinderten 660,00 5.038,00 1.794,42 1.746,34 4.300,88 5.000,00 15.000,00

45600.25100 Ersätze und Kostenbeiträge für junge Volljährige in 

Einrichtungen 26.737,00 34.241,70 5.350,16 184,00 17.659,96 5.000,00 15.000,00

48100.16100 Erstattungen vom Land 355.634,00 718.114,00 670.000,00 867.454,05 860.598,05 994.000,00 1.120.000,00

48100.16200 Kostenerstattung von anderen UVG-Stellen 3.973,00 1.025,00 4.000,00 7.553,12 8.397,90 14.000,00 25.000,00

48100.17800 Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen 3.670,00 22.682,00 7.000,00 9.985,32 35.021,00 10.000,00 30.000,00

48100.24300 Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete 163.805,00 250.728,00 140.000,00 715.433,23 624.483,61 200.000,00 220.000,00

45100.17100 Landeszuweisung zur Förderung der offenen Kinder- und 

Jugendarbeit 24.833,00 25.816,00 25.000,00 28.497,00 29.919,00 30.000,00 32.500,00

41410.00021 Landeszuweisung zur Förderung von Angeboten im Rahmen 

des Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und 

Jugendliche 0,00 0,00 51.831,67 99.501,35 0,00 0,00
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Bezeichnung
Ergebnis 

2018

Ergebnis 

2019

Ergebnis    

2020
Ergebnis 2021 Ergebnis  2022 Ansatz   2023 Ansatz   2024

Stadt Geilenkirchen, Haushalt Jugendamt  2024

Einnahmen
Unter-

sachkonto

SUMME EINNAHMEN 7.207.127,00 8.057.361,41 7.462.112,12 10.179.760,04 12.191.926,70 12.651.039,23 12.389.100,00



Bezeichnung
Ergebnis 2018 Ergebnis 2019 Ergebnis 2020 Ergebnis 2021 Ergebnis   2022 Ansatz   2023 Ansatz   2024

46400.56200 Kosten für Aus- und Fortbildung, Umschulung  Kindergärten
4.855,00 5.976,66 4.744,10 11.693,31 14.605,68 20.000,00 25.000,00

46400.57000 Verbrauchsmittel 7.563,00 9.450,26 49.680,24 100.765,30 126.032,65 130.000,00 150.000,00

53180.40000 Weiterleitung eines Zuschusses an übrige Bereiche aus dem 

Programm plusKITA 50.000,00 50.000,00 54.170,00 60.210,00 60.748,00 62.000,00 65.000,00

53180.40002 Zuschüsse zu den besonderen Ausgaben für Familienzentren 

in freier Trägerschaft 26.000,00 0,00 43.000,00 60.249,00 60.807,00 66.000,00 66.000,00

46400.57010 Zuschüsse zu den besonderen Ausgaben für Familienzentren 

in städtischer Trägerschaft* 12.424,00 7.336,43 3.929,54 7.789,27 15.272,76 22.000,00 22.000,00

46400.58000 Spielmaterial 8.943,00 8.273,65 20.228,37 25.828,16 20.627,25 55.000,00 40.000,00

46400.93500 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und 

Geschäftsausstattung 7.673,00 46.554,92 6.101,49 930,00 26.333,12 30.000,00 30.000,00

54310.40049 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögens-gegenstände 

unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro 8.702,00 20.852,68 66.766,31 76.944,59 36.193,21 70.000,00 90.000,00

46490.71800 Zuschüsse zu den Betriebskosten-Trägeranteilen freier 

Träger 327.521,00 405.365,67 415.172,08 452.265,94 398.467,68 500.000,00 740.000,00

46490.71810 Zuschüsse zu den Betriebskosten für Tages-einrichtungen für 

Kinder der freien Träger  4.617.082,00 5.192.310,47 5.865.406,15 6.634.739,20 7.014.863,34 7.800.000,00 8.800.000,00

53280.40000 Übernahme der Finanzierungskosten zur Schaffung neuer 

Betreuungsplätze 105.000,00 125.000,00

53390.40000 Kosten für Maßnahmen für Kinder mit Förderbedarf in 

städtischen Kitas 6.157,81 72.000,00 75.000,00

46490.71820 Zuschuss zu den Kosten für den Ausbau der U3-Betreuung in 

den Einrichtungen freier Träger 157.500,00 0,00 0,00 0,00 859.950,00 1.544.400,00 0,00

46490.71890 Weiterleitung der Landeszuweisung zur Sprachförderung  
24.333,00 24.185,00 38.695,00 41.995,00 43.577,50 50.000,00 85.000,00

54210.40001 Rucksack-Kita 4.800,00 5.000,00 6.800,00 7.200,00 7.200,00

45400.52000 U3-Förderung für die Tagespflege 7.500,00 9.000,00 5.000,00 3.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

45400.76000 Kosten der Unterbringung in Tagespflege 603.783,00 733.871,90 754.872,83 825.379,21 762.417,76 900.000,00 900.000,00

45400.76010 Werbung, Schulung und Betreuung von Tagespflege-

personen  3.578,00 4.135,50 1.793,50 3.419,79 1.375,03 10.000,00 10.000,00

45100.65005 Einrichtung eines finanziellen Budgets für den 

Jugendamtselternbeirat 453,15 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00

45200.76000 Jugendsozialarbeit  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

45200.76010 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00

Stadt Geilenkirchen, Haushalt Jugendamt  2024

Ausgaben
Unter-

sachkonto
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Bezeichnung
Ergebnis 2018 Ergebnis 2019 Ergebnis 2020 Ergebnis 2021 Ergebnis   2022 Ansatz   2023 Ansatz   2024

Stadt Geilenkirchen, Haushalt Jugendamt  2024

Ausgaben
Unter-

sachkonto

45200.76020 Kosten für frühe Hilfen nach dem Bundeskinderschutzgesetz 
23.955,00 24.050,00 24.050,00 24.050,00 25.801,66

25.000,00 25.000,00

45300.76010 Kosten der Betreuung und Versorgung von Kindern in 

Notsituationen  24.980,00 13.711,29 3.495,04 907,51 0,00
1.000,00 15.000,00

45300.76020 Kosten für begleitete Umgangskontakte  3.945,00 765,85 2.384,25 3.241,53 13.595,12 20.000,00 4.000,00

45300.77000 Kosten der gemeinsamen Unterbringung von 

Müttern/Vätern mit ihren Kindern  38.711,00 51.140,02 102.123,37 301.699,12 187.936,57
280.000,00 150.000,00

45500.67200 Erstattung von Kosten an andere Sozialleistungsträger 
486.084,00 104.069,72 292.617,72 422.156,81 909.277,26

1.000.000,00 1.100.000,00

45500.76000 Kosten der Unterbringung in Vollzeitpflege  587.225,00 537.223,26 538.414,82 604.003,05 872.788,11 850.000,00 950.000,00

45500.76010 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 19.152,00 10.127,98 665,54 0,00 176.235,00 250.000,00 250.000,00

45500.76020 Kosten der Erziehung in einer Tagesgruppe 128.151,00 77.145,62 50.002,46 44.400,21 61.417,36 65.000,00 60.000,00

45500.76030 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, Täter-Opfer-

Ausgleich 31.759,00 26.295,01 124.964,01 79.271,41 37.338,97
100.000,00 50.000,00

45500.76040 Rückzahlung von Ersätzen und Kostenbeiträgen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

45500.76050 Soziale Gruppenarbeit  120.638,00 82.140,90 45.922,72 23.827,80 12.735,03 15.000,00 7.500,00

45500.76060 Kosten für sozialpädagogische Familienhilfen 634.824,00 455.504,56 427.234,29 426.878,90 287.715,99 360.000,00 400.000,00

45500.76070 Werbung, Schulung und Betreuung von Pflegefamilien   / 

Geschäftsausgaben 1.090,00 445,65 790,62 2.395,70 1.344,75
3.000,00 2.000,00

45500.76080 Sonstige Hilfen zur Erziehung 760,00 0,00 0,00 0,00 241,93 1.000,00 10.000,00

45500.77000 Kosten der Unterbringung in Heimerziehung  2.554.834,00 2.669.468,37 3.201.235,25 3.965.664,74 3.402.002,54 3.500.000,00 3.400.000,00

45500.77010 Beiträge zur Pflegeversicherung 3.633,00 1.837,39 1.636,77 1.913,47 2.196,81 3.000,00 3.000,00

45600.76000 Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege  46.425,00 19.411,89 13.298,00 19.928,92 27.333,75 60.000,00 80.000,00

45600.76010 Rückzahlung von Ersätzen und Kostenbeiträgen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

45600.76020 Kosten der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte 

Minderjährige außerhalb v. Einrichtungen 158.672,00 378.185,69 352.472,60 555.424,19 634.727,11
850.000,00 1.300.000,00

45600.76021 Kosten der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte 

Minderjährige in Einrichtungen 113.779,00 56.785,51 12.383,51 48.509,90 210.774,38
200.000,00 230.000,00

45600.76030 Kosten für ambulante Hilfen für junge Volljährige  

88.258,00 94.593,78 103.843,77 79.825,57 54.894,60
80.000,00 35.000,00

45600.77000 Hilfe für junge Volljährige in stationären Einrichtungen  

434.797,00 513.835,40 232.757,65 460.160,94 624.250,03
650.000,00 1.300.000,00

45600.77010 Kosten für Inobhutnahmen und Herausnahmen 60.574,00 41.071,97 87.828,39 100.334,90 248.846,67 150.000,00 170.000,00
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Bezeichnung
Ergebnis 2018 Ergebnis 2019 Ergebnis 2020 Ergebnis 2021 Ergebnis   2022 Ansatz   2023 Ansatz   2024

Stadt Geilenkirchen, Haushalt Jugendamt  2024

Ausgaben
Unter-

sachkonto

45600.77020 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für junge 

Volljährige 
167.271,00 72.912,89 58.530,95 7.149,11 5.003,53 3.000,00 60.000,00

48100.67100 Erstattungen an das Land  Unterhalt 125.364,00 70.000,00 163.343,83 150.973,93 150.759,64 100.000,00 110.000,00

48100.67200 Kostenerstattungen an andere UVG-Stellen 9.031,00 8.000,00 29.431,00 23.321,00 17.381,00 18.000,00 30.000,00

48100.78800 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
946.143,00 960.000,00 1.095.992,00 1.263.089,00 1.341.605,00 1.420.000,00 1.600.000,00

45100.71850 Zuschüsse für Maßnahmen der Jugendarbeit 144.101,00 163.000,00 167.199,15 127.814,64 129.416,58 195.000,00 195.000,00

45100.76000 Kosten für Maßnahmen der Jugendarbeit 3.801,00 7.000,00 6.069,09 36.622,38 108.775,00 113.000,00 5.000,00

45700.76000 Kosten der Mitwirkung in Verfahren vor Vormundschafts- 

und Familiengerichten  132,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00

45700.76020 Kosten der Mitwirkung in Verfahren nach dem 

Jugendgerichtsgesetz 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00

45700.76030 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft  
303,00 1.200,00 209,95 48,40 21,83 1.500,00 1.000,00

SUMME AUSGABEN 12.826.302,15 12.957.335,89 14.473.256,36 17.083.821,90 18.998.645,01 21.784.300,00 22.799.900,00

SUMME EINNAHMEN 7.207.127,00 8.057.361,41 7.462.112,12 10.179.760,04 12.191.926,70 12.651.039,23 12.389.100,00

Saldo 5.619.175,15 4.899.974,48 7.011.144,24 6.904.061,86 6.806.718,31 9.133.260,77 10.410.800,00
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Jugend- und Sozialamt 
10.10.2023 
2902/2023 

Vorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Jugendhilfeausschuss Vorberatung 19.10.2023 
Rat der Stadt Geilenkirchen Entscheidung 08.11.2023 

 
 
Ausweitung der Kindertagesbetreuung in Geilenkirchen 
 
Sachverhalt: 
  
Wie bereits in der letzten Sitzung des Ausschusses berichtet werden konnte, wird das DRK als 
Träger einer neuen Kindertageseinrichtung in Geilenkirchen zum 01.11.2023 den Betrieb ei-
ner neuen Einrichtung zunächst in der Containeranlage Jahnstraße aufnehmen. Die Heimauf-
sicht hat zwischenzeitlich eine Betriebserlaubnis, die bereits vom DRK beantragt wurde, für 
zwei Gruppen mit Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in Aussicht gestellt. Ziel ist weiterhin, 
schnellstmöglich den Neubau eines Gebäudes zum Betrieb einer 5-gruppigen Einrichtung um-
zusetzen und den Betrieb entsprechend auszuweiten. 
 
Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen ist nach der letzten Beschlussfassung des Ausschusses 
in seiner Sitzung am 01.03.2023 über die Kita-Bedarfsplanung bereits vor dem nächsten An-
meldeverfahren stetig angestiegen. Die in der Anlage beigefügte Aufstellung verdeutlicht dies. 
 
Ursächlich ist aus Sicht der Verwaltung hierfür u. a. die Tatsache, dass nunmehr vermehrt 
ukrainische Flüchtlinge ihre Kinder in den Kitas anmelden, da für viele Familien erkennbar 
wird, dass eine Rückkehr in das Heimatland aufgrund der Dauer des Krieges auf absehbare 
Zeit nicht mehr möglich sein wird. 
 
Darüber hinaus sind die Flüchtlingszahlen insgesamt im letzten Jahr stark angestiegen, was 
auch zu stark gestiegenen und dauerhaften Zuweisungen von Flüchtlingen und Flüchtlingsfa-
milien nach Geilenkirchen führt. Auch für die Kinder dieser Familien ist eine Versorgung not-
wendig. 
 
Weiterhin ist im Rahmen der andauernden Zinserhöhungen festzustellen, dass in alten Ortsla-
gen wieder vermehrt ältere Häuser von jungen Familien erworben werden, weil hierdurch 
hohe Baukosten vermieden werden können. In diesem Zusammenhang kann auch ein weite-
rer Zuzug von Familien nach Geilenkirchen festgestellt werden. 
 
Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in Kitas für Kinder im Alter von 2 und 3 Jahren ist signi-
fikant höher als in den folgenden Altersgruppen. Aus Gesprächen mit Eltern wird hier erkenn-
bar, dass eine frühe institutionelle Betreuung durch die Eltern angestrebt wird, um so ein 
zweites Einkommen erzielen und den durch die Inflation gestiegenen Lebenshaltungskosten 
begegnen zu können und mitunter eine eigene Immobilie nicht aufgeben zu müssen. 
 
Schließlich sorgt der Ausbau der U3-Betreuung dafür, dass das Einstiegsalter aufgrund der 
Gruppenstruktur und des bestehenden Finanzierungssystems für die Träger ständig sinkt und 
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Aufnahmen im Ü3-Bereich kaum noch möglich sind. Dies führt ebenfalls zu früheren Anmel-
dungen der Kinder in den Kitas. 
 
Die aktuelle Situation macht deutlich, dass der Neubau einer fünfgruppigen Einrichtung durch 
das DRK mittel- und langfristig nicht ausreichen wird, den Bedarf abzudecken. 
 
Die Verwaltung möchte daher schnellstmöglich die Planungen für die Entstehung einer weite-
ren Kita aufnehmen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, über die Errichtung einer Kita durch oder für das DRK als Trä-
ger hinaus die Entstehung einer weiteren Kindertageseinrichtung in Geilenkirchen zu planen 
und voranzutreiben und die notwendigen Vereinbarungen sowohl mit einem Träger als auch 
Investoren zu schließen. Über die Entwicklung und die Sachstände wird die Verwaltung die 
Mitglieder des Jugendhilfeausschusses informieren. 
 
 
Anlage: 
  
Versorgung 2023-2024 Stand 10-10-2023 

(Jugend- und Sozialamt, Herr Lehnen, 02451 - 629 322) 



Alter Geburtsdatum

Anmeldung da Zuzug nach 

GK geplant

5 bis 6 Jahre 01.10.2017 bis 30.09.2018 12 3

4 bis 5 Jahre 01.10.2018 bis 30.09.2019 14 2

3 bis 4 Jahre 01.10.2019 bis 30.09.2020 35 2

2 bis 3 Jahre 01.10.2020 bis 30.09.2021 60 7

1 bis 2 Jahre 01.10.2021 bis 30.09.2022 76 3

unter 1 Jahr 01.10.2022 bis heute 24 4

gesamt 221 21 242

Kita-Plätze zum 01.08.2023 1072

aktuelle Belegung/Verträge 1069 3 freie Kita-Plätze

Tagespflege Plätze insgesamt 82

aktuelle Belegung/Verträge zum 01.08.2023 82 0 freie Tagespflege-Plätze

Anmeldungen/Warteliste im Kita-Navigator 221

freie Kita-Plätze 3

freie Tagespflege-Plätze 0

218 nichtversorgte Kinder (+)

freie Plätze (-)

zzgl. 21 Zuzüge

aktuell wartende Kinder 239

geplante Neubauten 

DRK Kita Jahnstraße NEU (Container) Plätze 50

50

189

freie Plätze (-)

Stand: 10.10.2023

Kindergartenjahr 2023/2024

angemeldete Kinder mit 

Aufnahmewunsch von heute 

bis zum 31.07.2024

nichtversorgte Kinder (+) 
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Jugend- und Sozialamt 
10.10.2023 
2899/2023 

Vorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Jugendhilfeausschuss Kenntnisnahme 19.10.2023 
 
 
Mitteilungen der Verwaltung 
 
Sachverhalt: 
  
Die Verwaltung wird zu verschiedenen aktuellen Themen aktuelle Sachstandsmitteilungen 
machen. 
 
 
  
 

(Jugend- und Sozialamt, Herr Lehnen, 02451 - 629 322) 
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